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Kirchengesetz 

zur Anerkennung sexualisierter Gewalt 

in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

Vom 7. März 2026 (ABl. 2026 S. A 82) 

 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens hat 

das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

 

§ 1 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens übernimmt im Rahmen 

des geltenden Rechts für ihren Bereich die Richtlinie der Evangelischen Kirche 

in Deutschland zur Anerkennung sexualisierter Gewalt vom 21. März 2025 

(ABl. EKD S. 53) als unmittelbar geltendes Recht. 

 

§ 2 

Erforderliche Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlässt das 

Landeskirchenamt. 

 

§ 3 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. 

 

_________________________ 

 


